Notfallordner für Kindertageseinrichtungen in NRW
Teil 2: Notfallpläne 
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			NOTRUFLISTE[footnoteRef:1] [1:  Ggf. muss durch das Wählen einer Amtskennziffer (z. B. einer Null) die Telefonanlage von dem internen auf den externen Betrieb umgestellt werden. ] 


	Polizei
	110

	Feuerwehr / Notarzt / Rettungsdienst
	112

	Giftnotrufzentrale Bonn
	0228 192 40

	

	NOTRUF
	GIFTNOTRUF

	Wo ist das Ereignis?
	Was ist geschehen?

	Was ist geschehen?
	Wann wurde das Gift zu sich genommen?

	Wie viele Verletzte?
	Wie wurde das Gift zu sich genommen?

	Welche Art von Verletzungen?
	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?

	Warten auf Rückfragen! 
	Warten auf Rückfragen!

	

	WICHTIGE TELEFONNUMMERN

	Nächster Durchgangsarzt 
	

	Nächste Polizeidienststelle 
	

	Ordnungsamt
	

	Landesjugendamt
	

	Jugendamt
	

	Gesundheitsamt
	

	Unfallkasse NRW
	Rheinland: 0211 2808-0
Westfalen-Lippe: 0251 2101-0

	BGW
	

			WICHTIGE TELEFONNUMMERN

	Notfallseelsorge
	

	Nächstes Taxiunternehmen
	

	Entstörung Strom
	

	Entstörung Wasser
	

	Entstörung Gas
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Interne Ansprechpersonen

	Funktion / Institution 
	Name 
	
	Adresse / Telefonnummer 

	Träger der Einrichtung
	
	
	

	Einrichtungsleitung
	
	
	

	Fachkraft für Arbeitssicherheit
	
	
	

	Betriebsärztlicher Dienst
	
	
	

	Gebäudemanagement
	
	
	

	Fachbereich / Fachberatung
	
	
	

	„Insoweit erfahrene Fachkraft“
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Ersthelfende*

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	* Die Liste kann ebenfalls für die Erfassung der betrieblich psychologischen Erstbetreuenden, Brandschutz- und Evakuierungshelfenden etc. genutzt werden


	Wichtige Standorte der Sicherheitseinrichtungen und Dokumente

	Was? 
	Befindet sich wo? 

	Feuerlöscher
	

	Signal zur Alarmierung
	

	Sammelstelle (Brand / Gasaustritt)
	

	Tagesaktuelle Anwesenheitsliste
	

	Verbandkasten 
	

	Defibrillator
	

	Aushang Erste Hilfe
	

	Meldeblock 
	

	Sicherungskasten Strom
	

	Hauptschalter Wasser
	

	Gasabsperrhahn
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IV

	Hier ist Platz für Ihren Flucht- und Rettungsplan / Alarmplan
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Allgemeine Maßnahmen zur Organisation von Sicherheit und Gesundheit

Unabhängig vom jeweiligen Notfall sind grundsätzliche Maßnahmen zu treffen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Diese sind auf alle folgenden Notfallpläne, so weit erforderlich, anzuwenden.
Hierzu gehören u. a.: 
· die Anwesenheit von ausgebildeten Ersthelfenden,
· die Bereitstellung von Erste-Hilfe Material,
· die Ausbildung von Brandschutzhelfenden und Evakuierungshelfenden,
· die Unterstützung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Darüber hinaus sind organisatorische Regelungen zu treffen. Diese umfassen z. B.:
· Organisationsstrukturen klären, 
z. B. Verantwortung im Arbeitsschutz, Übertragung von Pflichten und Aufgaben
· Kommunikationsstrukturen intern und extern festlegen:
· Wer informiert wen?
· Wann und wie wird informiert?
· Erfragen von Notfallkontakten der Beschäftigten
· Entwicklung von standardisierten Verfahrensabläufen,
z. B. Umgang mit Beschwerden, Verfahren bei traumatischen Ereignissen
· Reflektion von Notfällen und Ableitung von Maßnahmen.
















Leichte Verletzungen 

Beispiele für leichte Verletzungen: 
· kleine Schnittwunden
· leichte Schürfwunden
· leichte Prellungen an Armen und Beinen
· kleine Splitter in der Haut

Achtung: Die Entfernung von kleinen Splittern stellt keine klassische Erste-Hilfe-Leistung dar und erfordert immer eine wirksame (schriftliche) Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten sowie die Zustimmung des Trägers. Zudem muss sich das pädagogische Personal die Entfernung im jeweiligen Einzelfall zutrauen. 
Grundsätzliches sollte daher bereits im Anhang des Betreuungsvertrags mit den Personensorgeberechtigten vereinbart werden. Die Kindertageseinrichtung sollte ein einheitliches Vorgehen festlegen: 
· Werden kleine Splitter aus einer Wunde entfernt?
· Wie und zu welchem Zeitpunkt erfolgt durch wen die Benachrichtigung der Personensorgeberechtigten?
· …

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Verletzungsursache ermitteln und ggf. die Verletzungsgefahr beseitigen
	

	· Betreuung der anderen Kinder sicherstellen
	

	· Erste Hilfe leisten
	· Nur mit einer wirksamen (schriftlichen) Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten sind kleine Splitter, wenn möglich, schnellstmöglich fachgerecht zu entfernen.
· Ohne Einverständnis der Personensorgeberechtigten dürfen kleine Splitter nicht entfernt werden. Die Personensorgeberechtigten sind sofort zu informieren und aufzufordern, diese schnellstmöglich selbst zu entfernen oder durch Dritte entfernen zu lassen.



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Kommunikation mit dem Kollegium
	· Das Kollegium im Umfeld des verletzten Kindes ist über den Vorfall zu informieren, um etwaige Verhaltensänderungen feststellen zu können.
· Ggf. Spätdienst über den Vorfall  informieren

	Bei Verletzten Kindern: 
· Kommunikation mit den Personensorgeberechtigten
	· Die Personensorgeberechtigten sind spätestens beim Abholen über die Verletzung zu informieren. Es ist darauf hinzuweisen, dass
· ggf. der Impfstatus (z. B. Tetanus) des Kindes zu überprüfen ist,
· die Einrichtung bei einem nachträglichen Arztbesuch zu informieren ist.



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldung 
	· Eintrag in den Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen 

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 



Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Leichte Verletzungen 





















Schwere Verletzungen

Beispiele für schwere Verletzungen: 
· Brüche
· Gehirnerschütterungen
· stark blutende Wunden
· Bewusstlosigkeit

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Unfallstelle absichern
	· Verletzungsursache ermitteln und den Gefahrenbereich abschirmen / die Gefährdung beseitigen, dabei auf Eigensicherung achten 
· Betreuung der Kinder sicherstellen
· Anwesende Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

	· Schnellstmöglich den Rettungsdienst ( 112) verständigen 
	

	· Rettungskräfte einweisen
	· Einweisende Person(en) für die Rettungskräfte benennen
· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen. Einweisende Person(en) so positionieren, dass sie für die Rettungskräfte gut sichtbar sind 

	· Erste Hilfe leisten
	· Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person

	· Betreuung für das verletzte Kind sicherstellen
	· Ggf. Begleitperson für den Krankentransport bestimmen

	· Personensorgeberechtigte / Notfallkontakt informieren
	· Weitere Schritte besprechen 



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Leitung informieren
	· Weitere Schritte besprechen

	· Träger informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen:
· Ggf. Kita schließen
· Ggf. Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Personensorgeberechtigte der anderen Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Kommunikation mit Medienvertretern festlegen 
	· Kommunikationsregeln für den Umgang mit Medien in Absprache mit dem Träger festlegen 
· Festzulegen ist insbesondere: 
· Wer kommuniziert?
· Was wird kommuniziert?
· Verhaltensweisen für die Beschäftigten festlegen
· Ggf. Personensorgeberechtigte der anwesenden Kinder einbeziehen
· Ggf. Verweis auf Polizei / Staatsanwaltschaft

	· Psychologische Erstbetreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden 



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Unfallanzeige ausfüllen (ggf. auch für Augenzeugen)
· Meldung an das zuständige Landesjugendamt 

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit



Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Schwere Verletzungen 








Tödliche Verletzungen

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Unfallstelle absichern
	· Verletzungsursache ermitteln und den Gefahrenbereich abschirmen / die Gefährdung beseitigen
· Betreuung der Kinder sicherstellen
· Anwesende Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

	· Sofort den Rettungsdienst ( 112) verständigen 
	· Bei schwereren Unfällen mit Todesfolge wird die Polizei durch den Rettungsdienst informiert

	· Rettungskräfte einweisen
	· Einweisende Person(en) für die Rettungskräfte benennen
· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen. Einweisende Person(en) so positionieren, dass sie für die Rettungskräfte gut sichtbar sind

	· Erste Hilfe leisten
	· Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person

	· Nur der Notarzt kann den Tod der verunfallten Person feststellen
	· Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bis zum Eintreffen der Rettungskräfte aufrechtzuerhalten

	· Personensorgeberechtigte / Notfallkontakt informieren
	· Die Informierung erfolgt immer in Absprache mit der Einsatzleitung der Polizei 

	· Leitung informieren
	· Weitere Schritte besprechen

	· Psychologische Erstbetreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
· Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Träger informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen:
· Ggf. Kita schließen
· Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Direkte Meldung an den zuständigen Unfallversicherungsträger (Telefon, E-Mail, Fax) (tödliche Unfälle sind sofort meldepflichtig) sowie die zuständige Bezirksregierung
	

	· Personensorgeberechtigte der anderen Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben
· Ggf. Kinder abholen lassen

	· Kommunikation mit Medienvertretern festlegen 
	· Kommunikationsregeln für den Umgang mit Medien in Absprache mit dem Träger festlegen 
· Festzulegen ist insbesondere: 
· Wer kommuniziert?
· Was wird kommuniziert?
· Verhaltensweisen für die Beschäftigten festlegen?
· Ggf. Personensorgeberechtigte der anwesenden Kinder einbeziehen
· Ggf. auf Staatsanwaltschaft und Polizei verweisen



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Unfallanzeige ausfüllen 
· Meldung an das zuständige Landesjugendamt 

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit



Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Tödliche Verletzungen 







Verletzungen durch Tiere

Beispiele für Verletzungen durch Tiere:
· Hunde- oder Katzenbisse
· Nagetierbisse
· Kratzer durch z. B. Katzenkrallen

Die Bandbreite der Verletzungen durch Tiere kann von leichten Verletzungen (wie z. B. einem Kratzer) bis hin zu schweren Verletzungen (wie z. B. tiefen Bisswunden) reichen. 
Zusätzlich können durch Tiere Krankheitserreger übertragen werden. Viele Symptome einer Infektion treten erst nach einer mehrtägigen Inkubationszeit auf.  

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Wenn möglich: Abstand zum Tier einhalten
	

	· Betreuung der Kinder sicherstellen
	

	Bei schweren Verletzungen bzw. allergischen Reaktionen sofort:

	· Körperliche Reaktionen können bei allergisch reagierenden Personen lebensbedrohlich sein und erfordern ein sofortiges Handeln!

	· Rettungsdienst ( 112) verständigen  Rettungskräfte einweisen
	· Einweisende Person(en) für die Rettungskräfte benennen
· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen. Einweisende Person(en) so positionieren, dass sie für die Rettungskräfte gut sichtbar sind.

	· Erste Hilfe leisten


	· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten:
· die Wunde keimfrei verbinden
· bei Allergien ggf. vorhandene Notfallmedikation beachten
· Bei erheblicher Infektionsgefahr (speziell bei Bissen im Handbereich) ist immer eine umgehende ärztliche Abklärung erforderlich 
· Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person

	· Verdacht auf ein tollwütiges Tier?
	· Die Wunde muss sofort ärztlich behandelt werden
· Ggf. ist eine Schutzimpfung notwendig

	· Betreuung für das verletzte Kind sicherstellen
	· Ggf. Begleitperson für den Krankentransport bestimmen
· Kind im weiteren Verlauf beobachten, falls der Rettungsdienst nicht gerufen wird

	· Personensorgeberechtigte / Notfallkontakt informieren
	· Ggf. Hinweis auf zwingend erforderliche Schutzimpfungen (z. B.  Tetanus oder Tollwut) geben
· Treten im Nachgang allgemeine Krankheitssymptome (z. B. Fieber, Schüttelfrost) auf, ist der Arzt über die Verletzung zu informieren



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Leitung informieren

	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen

	Bei schweren Verletzungen oder allergischen Reaktionen: 
· Träger informieren
	

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Ggf. Personensorgeberechtigte der anderen Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	Ggf. je nach Schwere:
· Psychologische Erstbetreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Eintrag in den Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen
· Ggf. bei schweren Verletzungen: Meldung an das zuständige Landesjugendamt 

	Ggf. je nach Schwere:
· Psychologische Nachsorge anbieten 
	· Bei Bedarf psychologische Nachsorge anbieten
· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit



Dazugehörige Notfallkarten aus Teil 3*: 
· Leichte Verletzungen 
· Schwere Verletzungen
· Schwere allergische Reaktionen
*Die Verletzungsart und -schwere kann bei Verletzungen durch Tiere sehr unterschiedlich ausfallen, daher ist die im jeweiligen Einzelfall zutreffende Notfallkarte auszuwählen. 






























Verletzungen durch Insekten und Zecken

Achtung: Die Entfernung von Insektenstacheln und Zecken stellt keine klassische Erste-Hilfe-Leistung dar und erfordert immer eine wirksame (schriftliche) Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten sowie die Zustimmung des Trägers. Zudem muss sich das pädagogische Personal die Entfernung im jeweiligen Einzelfall zutrauen. 
Grundsätzliches sollte daher bereits im Anhang des Betreuungsvertrags mit den Personensorgeberechtigten vereinbart werden. Die Kindertageseinrichtung sollte ein einheitliches Vorgehen festlegen: 
· Werden Insektenstachel entfernt?
· Werden Zecken entfernt?
· Wie und zu welchem Zeitpunkt erfolgt durch wen die Benachrichtigung der Personensorgeberechtigten?
· …

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Nicht nach dem Insekt schlagen oder dieses anpusten
	

	· Ggf. anwesende Personen aus dem Gefahrenbereich bringen, z. B. bei einem Wespennest
	

	· Information einholen, ob die verletzte Person allergisch gegen das Insektengift ist 
	· Wenn eine Notfallmedikation erforderlich ist, sind weitere Absprachen zu treffen 

	Bei allergischen Reaktionen oder Stichen im Mund- / Halsbereich sofort:
· Rettungsdienst ( 112) verständigen 
	· Körperliche Reaktionen können bei allergisch reagierenden Personen lebensbedrohlich sein und erfordern ein sofortiges Handeln

	· Rettungskräfte einweisen
	· Einweisende Person(en) für die Rettungskräfte benennen
· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen. Einweisende Person(en) so positionieren, dass sie für die Rettungskräfte gut sichtbar sind.

	· Erste Hilfe leisten


	· Ggf. geeignetes Werkzeug zur Entfernung (z. B. Zeckenkarte, Zeckenzange, Pinzette) vorhalten 
· Insektenstachel und Zecken nur entfernen, wenn die Zustimmung des Trägers und der Personensorgeberechtigten vorliegt, die verletzte Person dies zulässt und die pädagogische Fachkraft sich dies zutraut
· Ohne Einverständnis der Personensorgeberechtigten dürfen Zecken und Insektenstachel nicht entfernt werden. Die Personensorgeberechtigten sind sofort zu informieren und aufzufordern, diese schnellstmöglich selbst zu entfernen oder durch Dritte entfernen zu lassen
· Bei Stichverletzungen im Mund- und Halsbereich oder schweren allergischen Reaktionen sofort kühlen
· Ggf. erforderliche Notfallmedikation verabreichen, wenn ein Einverständnis der Personensorgeberechtigen vorliegt und die pädagogische Fachkraft es sich zutraut sowie darin geschult ist
· Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person

	· Betreuung für das verletzte Kind sicherstellen
	· Ggf. Begleitperson für den Krankentransport bestimmen
· Falls kein Rettungsdienst gerufen wurde: Kind im weiteren Tagesverlauf beobachten um mögliche Auffälligkeiten frühzeitig festzustellen

	· Bei verletzten Kindern: Personensorgeberechtigte informieren
	· Weitere Schritte besprechen 
· FSME und Borreliose haben eine längere Inkubationszeit. Nach einem Zeckenstich sollten die Personensorgeberechtigten für längere Zeit genau auf auftretende Hautveränderungen an der Einstichstelle achten.
· Bei Kleinkindern (U3) sind Allergien oftmals noch unbekannt
· Bei auffälligen allergischen Reaktionen (z. B. Atemwegsbeschwerden, Augenjucken oder -tränen, Quaddelbildung, Hautausschlag etc.) Personensorgeberechtigte umgehend nach dem Notruf informieren



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Leitung informieren 
	

	· Ggf. Träger informieren
	· Bei schweren Verläufen mit allergischen Reaktionen ist zudem der Träger zu informieren

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	





2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Eintrag in den Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen
· Ggf. bei schweren Verletzungen: Meldung an das zuständige Landesjugendamt 

	Ggf. je nach Schwere:
· Psychologische Nachsorge anbieten 
	· Bei Bedarf psychologische Nachsorge anbieten
· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen (z. B. Wespennester durch Schädlingsbekämpfer umsiedeln lassen)
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit



3. Ergänzende Hinweise
Die Gabe von mitgeführten Notfallmedikamenten stellt eine Erste-Hilfe-Leistung dar und kann Leben retten. Die Notfallsets sind für Laien gemacht und einfach zu handhaben. Eine Falschdosierung ist ausgeschlossen. 
· Treffen Sie mit den Personensorgeberechtigten betroffener Kinder entsprechende (schriftliche) Vereinbarungen. 
· Legen Sie einen Ort für die Aufbewahrung von Notfallmedikamenten fest und informieren Sie alle Beschäftigten darüber. 
· Organisieren Sie die Hilfe in der Einrichtung. 
Bei Unsicherheiten lassen Sie sich, z. B. durch eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt, beraten. 
Weitere Hinweise zur Medikamentengabe finden Sie in der DGUV Information 202-092 „Medikamentengabe in Kindertageseinrichtungen“. 

Dazugehörige Notfallkarten aus Teil 3*: 
· Leichte Verletzungen 
· Kleine Splitter, Zecken, Insektenstachel 
· Schwere allergische Reaktionen
*Die Verletzungsart und -schwere kann bei Verletzungen durch Insekten und Zecken unterschiedlich ausfallen, daher ist die im Einzelfall zutreffende Notfallkarte auszuwählen. 









Vergiftungen

Beispiele für mögliche Giftstoffe: 
· chemische Stoffe, Haushaltschemikalien
· Arzneimittel
· Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel (z. B. Rattengift)
· giftige Pflanzen, Beeren, Pilze
· verdorbene Lebensmittel

Vergiftungen sind je nach Art und aufgenommener Menge des Gefahrstoffs vor allem mit Übelkeit, Erbrechen, Schwindelgefühl, Husten, Bauch- oder Kopfschmerzen verbunden.
Die Giftstoffe können durch Einatmen oder – vor allem bei kleineren Kindern – durch Verschlucken in den Körper gelangen. Auch Hautkontakt kann, z. B. bei bestimmten Schädlingsbekämpfungsmitteln, zu Vergiftungen führen.

Wichtig: 
Bewahren Sie Giftstoffe, Chemikalien, Reinigungsmittel, Medikamente, Pflanzenschutzmittel usw. immer so auf, dass sie für Kinder unzugänglich sind. Giftstoffe dürfen nicht in Lebensmittelverpackungen (z. B. Getränkeflaschen) abgefüllt werden.
Es ist darauf zu achten, dass Giftköder (z. B. Rattengift) nicht in Reichweite von Kindern ausgelegt werden. 

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Ggf. Gefahrenbereich absichern
	· Ggf. anwesende Personen aus einem möglichen Gefahrenbereich bringen / Gefahrenbereich abschirmen
· Betreuung der Kinder sicherstellen

	· Informationen zum Giftstoff einholen
	· Betroffene Person und ggf. umstehende Personen fragen 
· Reste des Giftstoffes und ggf. Gefahrstoffetikett sichern
· Ggf. Sicherheitsdatenblatt bereithalten

	· Giftnotrufzentrale anrufen
 0228 – 19240 (Bonn)
	· Situation und Vergiftung schildern und die von der Giftnotrufzentrale empfohlenen Maßnahmen durchführen

	Sobald erste Symptome auftreten: 
· Schnellstmöglich den Rettungsdienst ( 112) alarmieren 
	· Wenn möglich, dem Rettungsdienst mitteilen, um welchen Giftstoff es sich handelt

	· Rettungskräfte einweisen
	· Einweisende Person(en) für die Rettungskräfte benennen
· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen. Einweisende Person(en) so positionieren, dass sie für die Rettungskräfte gut sichtbar sind.

	· Erste Hilfe leisten
	· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten:
· Kontakt zur giftigen Substanz vermeiden (z. B. geeignete Schutzhandschuhe tragen!)
· Ggf. Reste aus dem Mund entfernen und aufbewahren
· Wenn vorhanden: Maßnahmen aus Sicherheitsdatenblättern, Verpackungen oder Beipackzetteln befolgen
· Ohne Anweisung einer kompetenten Stelle der vergifteten Person keine Flüssigkeit zuführen (insbesondere keine Milch!)
· Kein Erbrechen herbeiführen ohne Rücksprache mit den Rettungskräften
· Besondere Vorsicht gilt bei Vergiftungen durch Schädlingsbekämpfungsmittel, da es sich hierbei ggf. um Kontaktgifte handelt → Schutzhandschuhe und ggf. Schutzmaske tragen!  
· Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person
· Reste und/oder Verpackung des eingenommenen Giftstoffs dem Rettungsdienst mitgeben 

	· Betreuung für das verunfallte Kind sicherstellen
	· Ggf. Begleitperson für den Krankentransport bestimmen

	· Personensorgeberechtigte / Notfallkontakt informieren
	· Weitere Schritte besprechen



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Leitung informieren 
	

	· Träger informieren 
	· Je nach Art und Schwere der Vergiftung sind sofort geeignete Maßnahmen abzuleiten (z. B. Sperrung des Außengeländes bei ausgelegten Giftködern)

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Ggf. Personensorgeberechtigte der anderen Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Eintrag in den Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen 
· Ggf. Meldung an das zuständige Landesjugendamt 

	· Ggf. psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit




Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Vergiftungen 





















Verletzungen durch Stromschlag

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Situation einschätzen
	· Hat die betroffene Person eine Durchströmung erlitten oder wird sie noch durchströmt?
· Achtung: In keinem Fall die betroffene Person sofort berühren!

	· Eigensicherung beachten
	· Nicht in den Stromkreis der betroffenen Person geraten (nasse, feuchte, metallische oder sonstige leitfähige Untergründe können den Strom leiten).
Deshalb in keinem Fall die betroffene Person sofort berühren, auch wenn sie sich selbst nicht von der Quelle der Durchströmung lösen kann 

	· Unfallstelle absichern 
	· Anwesende Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
· Betreuung der Kinder sicherstellen

	· Wenn gefahrlos möglich: Stromkreis unterbrechen
	· Strom im betroffenen Bereich abstellen Dies gelingt z. B. durch Ziehen des Steckers oder Ausschalten des Elektrogeräts (Eigensicherung beachten!)
· Wenn nicht gefahrlos am Gerät möglich: Sicherung (Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter) ausschalten

	· Wenn der Stromkreis nicht kurzfristig unterbrochen werden kann: 
Betroffene Person von der Stromquelle trennen, ohne sich selbst zu gefährden
	· Möglichst keine Zeit mit der Suche nach Sicherungen verlieren! 
· Stattdessen die betroffene Person mit isolierenden, nichtleitenden Gegenständen aus Holz, Leder oder Gummi von der Stromquelle trennen, z. B. durch Ziehen, Schieben oder Stoßen mit Kleidungsstücken, Decken, Gardinen, Besenstielen, Holzstühlen etc.
· Vorsicht bei Feuchträumen: Die elektrische Leitfähigkeit ist hier höher!

	· Schnellstmöglich den Rettungsdienst ( 112) alarmieren 
	

	· Rettungskräfte einweisen
	· Einweisende Person(en) für Rettungskräfte benennen
· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen. Einweisende Person(en) so positionieren, dass sie für die Rettungskräfte gut sichtbar sind.

	· Erste Hilfe leisten
	· Regelmäßige Pulskontrolle (Strom kann eine Wirkung auf das Herzkreislaufsystem haben. Es können Herzrhythmusstörungen auftreten!).
· Auf körperliche Reaktionen achten (z. B. Zittern, Benommenheit, Atmung kontrollieren). Durchströmungen können zum Anstieg des Blutdrucks und infolgedessen auch zu Gehirnblutungen führen, weshalb auch auf sprachliche und sonstige kognitive Veränderungen geachtet werden muss. Person ggf. ansprechen und Fragen stellen.
· Auch Brandwunden müssen versorgt werden - lebensrettende Maßnahmen haben jedoch unbedingt Vorrang!
· Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person.

	· Betroffene in jedem Fall ins Krankenhaus verbringen (auch, wenn sie sich bereits besser fühlt!)
	

	· Bei Kindern: Betreuung sicherstellen
	· Ggf. Begleitung für den Transport zum Krankenhaus bestimmen

	· Personensorgeberechtigte / Notfallkontakt informieren
	· Weitere Schritte besprechen 



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Erste Schutzmaßnahmen treffen
	· Die Stromversorgung bleibt ausgeschaltet.
· Stromversorgung gegen Wiedereinschalten sichern.
· Raum / Bereich für Kinder und Beschäftigte sperren

	· Leitung informieren 
	

	· Träger informieren
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen:
· Ggf. Kita schließen
· Hausmeister informieren
· Reparatur bzw. Überprüfung durch Elektrofachkraft / Fachfirma veranlassen

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Ggf. Personensorgeberechtigte der (anderen) Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Unfallanzeige ausfüllen 

	· Ggf. weitere Stellen informieren
	· Ggf. Meldung an das zuständige Landesjugendamt

	· Ggf. psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit



3. Ergänzende Hinweise
Kinder sind aufgrund ihrer kindlichen Neugier, mangelnder Erfahrungen, des noch nicht ausgeprägten Gefahrenbewusstseins sowie aufgrund ihres im Vergleich zu Erwachsenen deutlich geringeren Körperwiderstands einer höheren Gefährdung ausgesetzt. Die übliche Netzspannung (230 Volt) kann aber auch für Erwachsene schnell lebensbedrohliche Folgen haben. 
Elektrischer Strom ist auch deshalb so gefährlich, weil das Gefahrenpotenzial nicht immer eindeutig erkennbar ist: Zum einen ist elektrischer Strom mit den menschlichen Sinnen – außer beim Kontakt – nicht wahrnehmbar, zum anderen können Laien Gefährdungen oft nicht erkennen bzw. einschätzen. Bereits geringste Stromstärken können in kürzester Zeit lebensbedrohlich sein. Bei kurzer Stromeinwirkung und geringer elektrischer Energie treten zunächst oft Beschwerden wie Atemnot, Krampfgefühl in der Brust, Angstzustände, Herzrasen, Unruhe und Schwitzen auf. Aber selbst wenn diese Beschwerden i. d. R. wieder abklingen und man sich gut fühlt, sollte bei jeder elektrischen Durchströmung mit gefährlicher Netzspannung ein Arzt aufgesucht werden. Innerhalb von 24 Stunden nach einer Körperdurchströmung können Herzrhythmusstörungen auftreten, welche im schlimmsten Fall zum Herztod führen können.
Körperdurchströmungen mit hohen Stromstärken führen oft zu Haut- und Gewebeschäden mit sogenannten Strommarken. Das sind Verbrennungen, die an den Ein- und Austrittsstellen des Stroms auftreten. Durchströmungen gehen auch oft mit Muskelverkrampfungen einher, so dass sich Betroffene nicht mehr alleine von der Stromquelle lösen können. Durch die Berührung des Betroffenen kann jeder Helfende selbst durchströmt werden. Deshalb ist Eigensicherung bei Stromunfällen oberstes Gebot.
Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Verletzungen durch Stromschlag 





Vermisstes Kind

Achtung: 
Handelt es sich um eine vermutete Entführung / Entziehung Minderjähriger ist umgehend die Polizei zu alarmieren. 

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Leitung und Kollegium informieren
	· Klären, ob das Kind eventuell bereits abgeholt wurde 
· Informationen einholen, wo das Kind zuletzt gesehen wurde

	· Aufsichtspflicht gewährleisten
	· Aufsichtspflicht für die anderen anwesenden Kinder gewährleisten (Gruppen ggf. zusammenführen, um Personal für die Suche freizustellen)

	· Systematische Suche auf dem Kita-Gelände
(Bei Ausflügen: systematisch die Umgebung absuchen)
	· Systematische Suche planen und durchführen: 
Wer übernimmt…
· Ausgangsbereiche?
· einzelne Räume und Nebenräume?
· das Außengelände?
· bestimmte Nischen und beliebte Verstecke der Kinder?
· die unmittelbare Umgebung der Einrichtung?
· Informationen einholen, ob etwas Außergewöhnliches geschehen ist, das eine Vermutung über den Aufenthalt des vermissten Kindes zulässt
· Je nach Situation auch Kinder befragen, die vielleicht weiterhelfen können 

	· Rückmeldung geben, falls das vermisste Kind wieder aufgefunden wird
	· Kontaktmöglichkeiten sicherstellen

	· Bei Nichtauffinden des Kindes:
zeitnah Polizei verständigen ( 110)
	

	· Personensorgeberechtigten informieren
	· Weitere Schritte mit den Personensorgeberechtigten besprechen 
· Nachfragen, ob es vielleicht Vermutungen zum Aufenthaltsort des Kindes gibt
· Weitere Schritte besprechen und in Kontakt bleiben
· Der Situation angemessene Kommunikation mit den Personensorgeberechtigten



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Träger informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen

	· Dokumentation des Vorfalls
	· Der Vorfall ist chronologisch mit Datum und Uhrzeit sowie sämtlichen Fakten zu dokumentieren
· Ggf. kann der Vorfall zu strafrechtlichen / zivilrechtlichen / arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen (z. B. bei Fehlverhalten oder Aufsichtspflichtverletzungen) 

	· Leitung oder beauftragte Person  informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Ggf. Personensorgeberechtigte der anderen Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Ggf. Kommunikation mit Medienvertretern festlegen 
	· Kommunikationsregeln für den Umgang mit Medien in Absprache mit dem Träger festlegen 
· Festzulegen ist insbesondere: 
· Wer kommuniziert?
· Was wird kommuniziert?
· Verhaltensweisen für die Beschäftigten festlegen
· Ggf. Personensorgeberechtigte der anwesenden Kinder einbeziehen
· Ggf. auf Staatsanwaltschaft und Polizei verweisen

	· Psychologische Erstbetreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden
· Gesprächsangebote, ggf. von der Arbeit freistellen und Möglichkeit zur Reflexion des Vorfalls schaffen (z. B. kollegiale Fallberatung, Supervision, Fachberatung etc.)










2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Ggf. Dokumentation im Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen 
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen 
· Ggf. Meldung an das zuständige Landesjugendamt 

	· Je nach Art des Vorfalls: 
psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen, z. B. anhand folgender Fragen: 
· Wie konnte es dazu kommen?
· Was konnte dazu beitragen, dass sich das Kind unbemerkt entfernen konnte?
· Welche Maßnahmen können zur Vermeidung beitragen?
· Was sind konkrete Verabredungen?
· Wie können wir evtl. den Prozess im Umgang mit Notfallsituationen verbessern / korrigieren / ergänzen?
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Ggf. angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit

	· Gespräch mit den betroffenen Personensorgeberechtigten suchen
	· Transparenz schaffen und Vertrauen wiederaufbauen: 
· Welche Prozesse wurden aufgrund des Vorfalls bereits in Gang gesetzt?
· Wie geht es den Personensorgeberechtigten? Gibt es Unterstützungsbedarfe?

	· Ggf. Personensorgeberechtigte aller Kinder informieren
	· Transparenz schaffen
· Veröffentlichung getroffener Absprachen und Vereinbarungen 


[bookmark: _Toc120715834]
Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Vermisstes Kind






Stromausfall		

Kurze Stromausfälle können lokal begrenzt immer wieder einmal auftreten und halten in der Regel nur wenige Minuten bis Stunden an. Problematischer sind flächendeckende Versorgungszusammenbrüche, sogenannte Blackouts, die eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig betreffen und bei denen die Wiederherstellung der Stromversorgung möglicherweise längere Zeit dauert. 
Bei einem Ausfall der Infrastruktur funktionieren Handy-Netz und Internet nicht mehr. Eine Kommunikation nach außen ist in der Regel nicht mehr möglich.
Wenn der Strom längere Zeit ausfällt, funktionieren auch Pumpen und Trinkwasserwerke nicht mehr. Es kann daher sein, dass kein Trinkwasser aus den Leitungen kommt und die Toilettenspülung nicht funktioniert. Eine Aufrechterhaltung des Betreuungsangebots durch die Einrichtung ist in einem solchen Fall nicht mehr möglich. 
Ein Stromausfall ist grundsätzlich kein Notfall, deshalb sollte der Rettungsdienst nicht durch Anrufe blockiert werden. 

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Situation abschätzen und Informationen zum Umfang des Stromausfalls einholen 
	· Wenn nur einzelne Räume/Stromkreise betroffen sind, hat wahrscheinlich nur eine Sicherung ausgelöst.
· Blick aus dem Fenster: Haben die Nachbarn Strom? Ggf. Netzbetreiber informieren.
· Blick aufs Handy: Gibt es kein Netz und Internet, ist die notwendige Infrastruktur ausgefallen. Es ist von einem großflächigen Stromausfall auszugehen. In diesem Fall sollte die Berichterstattung im (batteriebetriebenen) Radio verfolgt werden.

	· Pädagogisch angemessen auf die Kinder eingehen
	

	· (Not-)Beleuchtung sicherstellen
	· Sind Taschenlampen vorhanden? 
· In welcher Stückzahl?
· Wo werden sie aufbewahrt?

· Nach Möglichkeit keine Kerzen verwenden, da sie ein erhöhtes Brandrisiko darstellen. Wenn Kerzen genutzt werden, diese nicht unbeaufsichtigt lassen und jederzeit Löschmittel bereithalten!
· Anlagen und Geräte, welche sich bei Wiederzuschaltung des Stroms selbstständig in Betrieb setzen können, ausschalten. Beleuchtung im Aufenthaltsraum einschalten, um Wiederzuschaltung der Stromversorgung bemerken zu können.

	· Überblick über anwesende Personen in der Einrichtung verschaffen und alle Personen sammeln
	

	· Überblick über den Gebäudebetrieb verschaffen
	· Wie sind ggf. Aufzüge und kraftbetätigte Türen eingestellt?
· Sind Menschen im Aufzug eingeschlossen?
· Sind die Türen verschlossen?



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Wenn möglich: Träger informieren 
	· Ggf. aufgeladene Powerbank zum Aufladen des Mobiltelefons vorhalten
· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen

	· Individuelle Maßnahmen einleiten 
	· Beispiele: 
· Die Kinder an einem anderen Ort weiterbetreuen .
· Die Kinder in der Einrichtung weiterbetreuen bis eine abholberechtigte Person diese gefahrlos abholen kann.

	· Bei lokal begrenzten Stromausfällen: ggf. Stadtwerke informieren 
	· Wichtige Telefonnummern auf Papier notieren

	· Wenn möglich: Personensorgeberechtigte aller Kinder informieren und die Abholsituation organisieren
	· Wichtige Telefonnummern auf Papier notieren

	· Die Aufsicht der Kinder ist bis zum Eintreffen der Personensorgeberechtigten sicherzustellen
	· Wird die Einrichtung mit den Kindern verlassen, empfiehlt es sich, eine gut sichtbare Notiz zum Aufenthaltsort der Kinder für die Personensorgeberechtigten zu hinterlassen 



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ggf. vor Wiederaufnahme des Regelbetriebs: Klärung, ob das Gebäude / alle Gebäudeteile betreten werden können
	· Kontrolle veranlassen bezüglich eventuell notwendiger Folgemaßnahmen

	· Verkehrssicherungspflicht nachkommen
	· Schäden, die eine Gefährdung darstellen, beseitigen

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit



[bookmark: _Toc120715835]Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Stromausfall





























Evakuierung bei Brand 

Die Hauptgefahr bei einem Brand stellt der giftige Rauch dar. Die in ihm enthaltenen Atemgifte führen bereits nach wenigen Atemzügen zu einer Bewusstlosigkeit. Der Tod tritt meistens durch Ersticken ein.  
Es wird dringend empfohlen, Evakuierungsübungen durchzuführen und die Raumnutzung so zu gestalten, dass Kinder unter drei Jahren sowie Menschen mit Behinderung leicht evakuiert werden können (Vermeidung von Treppen).
Im Rahmen der Bearbeitung dieses Notfallplans ist es erforderlich, mögliche Betreuungsorte festzulegen (z. B. nahe gelegene Altenheime, Gemeindezentren), erforderliche Absprachen zu treffen und diese zu dokumentieren.  

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Ggf. Löschversuch unternehmen
	· Eigensicherung beachten!
· Löschversuch nur unternehmen, wenn die Person es sich zutraut und das Feuer noch im Entstehen ist
· Tür zum Brandraum schließen

	· Alarmierungssignal auslösen
	· Z. B. Auslösen des Druckknopfmelders. Es ist zu beachten, dass dieser ggf. nur eine interne Alarmierung auslöst und nicht an die Feuerwehr meldet

	· Evakuierung aller anwesenden Personen


	· Kinder und hilflose Personen sofort evakuieren und zur Sammelstelle bringen
· Verstecke / Nischen beachten, da sich Kinder dort häufig bei Angst und Panik zurückziehen
· Wenn gefahrlos möglich: tagesaktuelle Anwesenheitsliste mitnehmen

	· Sofort die Feuerwehr ( 112) verständigen 
	

	· Rettungskräfte einweisen
	· Einweisende Person(en) für die Rettungskräfte benennen
· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen. Einweisende Person(en) so positionieren, dass sie für die Rettungskräfte gut sichtbar sind.

	· An der Sammelstelle: Vollständigkeitskontrolle 
	· Vermisste Personen der Feuerwehr melden und, wenn möglich, den Aufenthaltsort eingrenzen

	· Ggf. Erste Hilfe leisten
	· Sobald Einsatzkräfte vor Ort sind, übernehmen diese 

	· Den Anweisungen der Rettungskräfte ist Folge zu leisten. Sie entscheiden über die nächsten Schritte.
	



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Träger informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen:
· Ggf. Kitabetrieb einstellen
· Alternativen Betreuungsort festlegen (z. B. Gemeindezentrum)

	Nach Rücksprache mit den Einsatzkräften:
· Personensorgeberechtigte informieren
	· Ggf. Kinder woanders betreuen / abholen lassen
· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das nicht anwesende Kollegium über den Vorfall
	

	· Personensorgeberechtigte aller nicht anwesenden Kinder informieren
	

	· Kommunikation mit Medienvertretern festlegen 
	· Kommunikationsregeln für den Umgang mit Medien in Absprache mit dem Träger festlegen 
· Festzulegen ist insbesondere: 
· Wer kommuniziert?
· Was wird kommuniziert?
· Verhaltensweisen für die Beschäftigten festlegen
· Ggf. Personensorgeberechtigte der anwesenden Kinder einbeziehen

	· Ggf. psychologische Betreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Klärung, ob das Gebäude / alle Gebäudeteile betreten werden können
	· Betreten nur nach Freigabe durch die Rettungskräfte

	· Dokumentation und formale Meldungen



	· Dokumentation im Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen 
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen 
· Meldung an das zuständige Landesjugendamt 
· Meldungen an den zuständigen Sachversicherer und ggf. Gebäudeeigentümer

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?) 

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Bei einer Evakuierung sollte insbesondere der Ablauf der Evakuierung im Nachhinein kritisch besprochen werden
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit




Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Evakuierung bei Brand 






















Evakuierung bei Gasaustritt

Die größte Gefahr eines Gasaustritts besteht in der Gasexplosion. Sobald austretendes Gas in ausreichender Konzentration in der Luft vorhanden ist, kann es sich durch einen Funken entzünden. Bei einer erhöhten Gaskonzentration in Innenräumen besteht die Gefahr einer Gasvergiftung. 
Es wird dringend empfohlen, Evakuierungsübungen durchzuführen und die Raumnutzung so zu gestalten, dass Kinder unter drei Jahren sowie Menschen mit Behinderung leicht evakuiert werden können (Vermeidung von Treppen).
Im Rahmen der Bearbeitung dieses Notfallplans ist es erforderlich, mögliche Betreuungsorte festzulegen (z. B. nahe gelegene Altenheime, Gemeindezentren), erforderliche Absprachen zu treffen und diese zu dokumentieren. Der Sammelplatz bei einem Gasaustritt muss ggf. gesondert festgelegt werden. So kann ein Sammelplatz, der für den Brandfall geeignet ist, sich bei einem Gasalarm noch im Gefahrenbereich befinden.

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	Wichtig bei Gasaustritt:
· Alle Zündquellen vermeiden
	· Keine elektrischen Geräte und Türklingeln betätigen
· Kein Telefon benutzen
· Fenster manuell öffnen (keine elektrischen Rollläden o. ä. betätigen)

	· Evakuierung aller anwesenden Personen


	· Achtung: Bei der Betätigung von Druckknopfmeldern kann es zu einer Zündung kommen!
· Kinder und hilflose Personen sofort evakuieren und zur Sammelstelle bringen
· Verstecke / Nischen beachten, da sich Kinder dort häufig bei Angst und Panik zurückziehen
· Wenn gefahrlos möglich: tagesaktuelle Anwesenheitsliste mitnehmen

	· Sofort die Feuerwehr ( 112) verständigen 
	· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen

	· Rettungskräfte einweisen
	· Einweisende Person(en) für die Rettungskräfte benennen
· Punkte / Stellen zur Einweisung der Rettungskräfte festlegen. Einweisende Person(en) so positionieren, dass sie für die Rettungskräfte gut sichtbar sind.

	· An der Sammelstelle: Vollständigkeitskontrolle 
	· Vermisste Personen der Feuerwehr melden und, wenn möglich, den Aufenthaltsort eingrenzen

	· Ggf. Erste Hilfe leisten
	· Sobald Einsatzkräfte vor Ort sind, übernehmen diese 

	· Den Anweisungen der Rettungskräfte ist Folge zu leisten. Sie entscheiden über die nächsten Schritte.
	



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Träger informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen:
· Ggf. Kitabetrieb einstellen
· Alternativen Betreuungsort festlegen (z. B. Gemeindezentrum)

	Nach Rücksprache mit den Einsatzkräften:
· Personensorgeberechtigte informieren
	· Ggf. Kinder woanders betreuen / abholen lassen
· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das nicht anwesende Kollegium über den Vorfall
	

	· Personensorgeberechtigte aller nicht anwesenden Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Kommunikation mit Medienvertretern festlegen 
	· Kommunikationsregeln für den Umgang mit Medien in Absprache mit dem Träger festlegen 
· Festzulegen ist insbesondere: 
· Wer kommuniziert?
· Was wird kommuniziert?
· Verhaltensweisen für die Beschäftigten festlegen
· Ggf. Personensorgeberechtigte der anwesenden Kinder einbeziehen

	· Ggf. psychologische Betreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Klärung, ob das Gebäude / alle Gebäudeteile betreten werden können
	· Betreten nur nach Freigabe durch die Rettungskräfte

	· Dokumentation und formale Meldungen



	· Dokumentation im Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen 
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen
· Meldung an das zuständige Landesjugendamt 
· Meldungen an den zuständigen Sachversicherer und ggf. Gebäudeeigentümer

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?) 

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Bei einer Evakuierung sollte insbesondere der Ablauf der Evakuierung im Nachhinein kritisch besprochen werden
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit




Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Evakuierung bei Gasaustritt




















Unwetter und Naturkatastrophen

Beispiele für Unwetterlagen: 
· Blitzeinschlag
· Sturm
· extremer Hagelschlag
· extreme Eisglätte / Schneechaos
· Hochwasser
· Erdbeben
· …
Unwetterlagen können verheerende Folgen haben. Je nach Bauweise der Einrichtung und Art der pädagogischen Betreuung können die Folgen unterschiedliche Auswirkungen haben. So ist die Gefährdung durch einen Sturm in einem Wald- und Naturkindergarten eine andere als in einer Regeleinrichtung mit einem Gebäude in massiver Bauweise. Darüber hinaus treten Unwetterlagen in den verschiedensten Stärkegraden auf. Aus diesem Grund müssen je nach Einrichtung unterschiedliche Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Notfallpläne müssen daher insbesondere für die verschiedenen Unwetterlagen individuell erstellt und je nach aktueller Situation angepasst werden. 
An dieser Stelle können daher nur allgemeine Hinweise zur Erstellung der Notfallpläne für Unwetter und Naturkatastrophen gegeben werden. 

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Eigensicherung beachten!
	

	· Gefährlichkeit der Situation abschätzen
	· Hinweise aus den Medien, z. B. Presse-/ Radiomeldungen und/oder Meldungen über eine Warn-App, verfolgen

	· Je nach Gefahrenlage Kinder abholen lassen. 
	· Kinder, die den Heimweg alleine antreten dürfen, nicht gehen lassen (Personensorgeberechtigte informieren)

	· Überblick über anwesende Personen in der Einrichtung verschaffen und alle Personen sammeln
	

	· Festes Gebäude / sicheren Platz aufsuchen (ggf. auch außerhalb der Kindertageseinrichtung, je nach Extremwetterlage)
	

	· (Dach-)Fenster, Türen und Rollläden geschlossen halten 
· Oberlichter und Rauchabzugskappen berücksichtigen und diese ggf. mittels Handbetrieb schließen
	

	· Ggf. Haupthähne schließen und elektrischen Strom über die Hauptsicherung ausschalten 
	· Wo befinden sich:
· die Haupthähne für Gas und Wasser?
· die Hauptsicherung für Strom? 

	· Wenn möglich: Arbeitsmittel, die Schäden verursachen können, sichern (z. B. Gefahrstoffe, schwere Gegenstände, mögliche umherfliegende Teile)
	

	· Ggf. Evakuierung einleiten (z. B. bei Einsturzgefahr oder Überschwemmung)
	· Ggf. alle anwesenden Personen an einen sicheren Ort außerhalb der Einrichtung verbringen 

	· Ggf. Rettungsdienst / Feuerwehr ( 112) verständigen
	

	· Ggf. Erste Hilfe leisten
	· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten und weiterführen bis das Rettungspersonal vor Ort ist



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Vorgesetzte informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen, z. B.: 
· Einrichtung schließen
· die Kinder an einem anderen Ort weiterbetreuen 
· die Kinder in der Einrichtung weiterbetreuen bis eine abholberechtigte Person diese gefahrlos abholen kann
· Vorgehensweise für die nächsten Tage abstimmen

	· Personensorgeberechtigte aller Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte Informationen herausgeben
· Kinder nur abholen lassen, wenn die Unwetterlage es zulässt 

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über die aktuelle Lage
	



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ggf. vor Wiederaufnahme des Regelbetriebs: Klärung, ob das Gebäude / alle Gebäudeteile und das Außengelände betreten werden können
	· Kontrolle veranlassen bezüglich eventuell notwendiger Folgemaßnahmen
· Ggf. Betreten nur nach Freigabe durch die Feuerwehr bzw. durch technische Sachverständige

	· Verkehrssicherungspflicht nachkommen
	· Schäden, die eine Gefährdung darstellen, beseitigen

	· Dokumentation und formale Meldungen



	· Dokumentation im Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen
· Ggf. Meldung an das zuständige Landesjugendamt 
· Meldungen an den zuständigen Sachversicherer und ggf. Gebäudeeigentümer

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?) 

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Bei einer Evakuierung sollte insbesondere der Ablauf der Evakuierung im Nachhinein kritisch besprochen werden
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit



3. Ergänzende Hinweise
Empfehlung: 
Mit der kostenlosen Notfall-, Informations- und Nachrichten-App des Bundes (kurz: Warn-App NINA), KATWARN, BIWAPP und / oder der Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes, werden Warnmeldungen für unterschiedliche Gefahrenlagen (z. B. Unwetter, Großbrand, Chemieunfälle) angezeigt. Es empfiehlt sich, mindestens eine App auf dem Handy / Smartphone zu installieren, um vor Gefahrenlagen gewarnt und während eines Notfalls mit Informationen versorgt zu werden. 
Mit dem im Februar 2023 eingeführten Cell-Broadcast-Dienst werden Warnnachrichten direkt auf das Handy gesendet. Ältere Geräte können jedoch unter Umständen die Cell-Broadcast-Nachrichten nicht empfangen. 

Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Unwetter und Naturkatastrophen 









Allgemeine Maßnahmen zur Gewaltprävention

Personal in Kindertageseinrichtungen kann gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sein. Die Erscheinungsformen von Gewalt reichen von unterschwelligen Drohungen, einfachen Beschimpfungen, Anschreien und Beleidigungen über das Werfen von Gegenständen bis hin zu körperlichen Angriffen. Gewaltvorfälle können neben physischen auch psychische Folgen haben. Diese sind im Rahmen der Notfallplanung ebenfalls zu berücksichtigen. 
Die spezifischen Ereignisse, in denen es zu gewalttätigen Übergriffen kommt, werden oft nicht vorhergesehen. Die Situationen, in denen Gewalt auftreten kann, hingegen schon. Im Idealfall können Maßnahmen zu Gewaltprävention die Entstehung von Gewaltereignissen verhindern oder deren Folgen minimieren. Da es aber keine absolute Sicherheit vor unvorhersehbaren Ereignissen geben kann, müssen darüber hinaus Maßnahmen getroffen werden, um die Schadensschwere im Eintrittsfall zu begrenzen. 
Die nachfolgenden Maßnahmen zur Gewaltprävention beziehen sich auf alle Facetten von Gewalt und sind an das „Aachener Modell zur Gewaltprävention“[footnoteRef:2] angelehnt. Sie sind nicht abschließend zu verstehen und können einrichtungsspezifisch ergänzt werden. Sie betreffen sowohl Verhaltensweisen, die innerhalb eines Teams auftreten können, als auch Verhaltensweisen in der Interaktion mit externen Dritten. Bei Gewaltvorfällen unter Kolleginnen und Kollegen bzw. mit Vorgesetzten sind weitere Maßnahmen und ggf. darüberhinausgehende arbeitsrechtliche Konsequenzen erforderlich. [2:  Prävention in NRW 37 – Gewaltprävention in öffentlichen Verwaltungen?!] 

Liegt der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung vor, ist eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (nach § 8a Abs. 2 SGB VIII) hinzuzuziehen und das Gewaltschutzkonzept der Einrichtung umzusetzen. 

	Was ist zu tun?
	Was ist dabei zu beachten? 

	· Grundsatzerklärung gegen Gewalt
	· Zum Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz sollte im Vorfeld eine Grundsatzerklärung gegen Gewalt am Arbeitsplatz formuliert werden
· Aushang der Grundsatzerklärung gegen Gewalt (gut sichtbar und verständlich)

	· Sichere Arbeitsgestaltung / -umgebung durch bauliche- und organisatorische Maßnahmen
	· Sensible und potenziell gefährliche Bereiche und Situationen identifizieren und Schutzmaßnahmen treffen.
Beispiele: 
· Zutritt für unbefugte Personen verhindern (z. B. durch Zutrittssteuerung an den Eingangstüren)
· Keine Gegenstände, die als Waffe verwendet werden können (z. B. Scheren, Getränkeflaschen oder Locher), während eines Gesprächs mit Dritten in Griffweite liegen lassen
· Rückzugs- bzw. Fluchtmöglichkeiten schaffen (z. B. bei Gesprächen den Sitzplatz nahe der Tür einnehmen)
· Umgang mit Bargeld und / oder Wertsachen in der Einrichtung minimieren

	· Professionelle Kommunikation 
	· Regelmäßige Kommunikationstrainings
· Seminare, z. B. „Deeskalationstraining“, „Umgang mit aggressivem Verhalten“

	· Regelungen für den Umgang mit problematischen Personen treffen
	· Im Team werden Verhaltensweisen besprochen und regelmäßig unterwiesen
· Gesprächssituationen mit Eskalationspotenzial werden im Vorfeld systematisch ermittelt und die Maßnahmen entsprechend angepasst.
Beispiele: 
· zu erwartende schwierige Gespräche nicht alleine führen 
· Öffentlichkeit schaffen 
· Sprachcode bzw. Verhaltenscode für Notfallsituationen festlegen
· Ansprache des Täters durch den Träger (z. B. „Blauer Brief“ / „Rote Karte“)

	· Abläufe verbindlich festlegen, z. B.:
	

	· Absetzen eines Notrufs (Polizei ( 110)
	· Ein Notruf darf von jeder Person grundsätzlich ohne Rücksprache mit den Vorgesetzten abgesetzt werden

	· Interner Umgang mit Beschwerden / Drohungen
	· Wer ist bei Beschwerden / Drohungen zu informieren? 
· Wie erfolgt die Dokumentation?
· Welche Maßnahmen werden getroffen?

	· Verfahren zum Platzverweis
	· Ein Platzverweis zur Wahrnehmung des Hausrechts darf vom Grundsatz her von allen Beschäftigten ausgesprochen werden.
· mündlich

	· Verfahren zum Hausverbot
	· Ein Hausverbot wird in der Regel durch die Leitung / den Träger ausgesprochen
· Schriftliche Übertragung des Hausrechts auf bestimmte Personen möglich
· Schriftliches Aussprechen des Hausverbots
· Durch welche Maßnahmen wird die Person am erneuten Betreten des Geländes / Gebäudes gehindert? 

	· Verfahren zur Strafanzeige
	· Die Privatadresse einer betroffenen Person wird in der Strafanzeige nicht angegeben! Ladungsfähige Anschrift ist die Dienstadresse / Anschrift der Arbeitsstelle.
· Unterstützung von Opfer / Zeugen bei allen Angelegenheiten des Strafverfahrens

	· Externe Unterstützungsangebote einholen
	· Bei Bekanntwerden von Drohungen oder Gewaltphantasien gegenüber Personen ist die Polizei zu verständigen und es sind ggf. weitere Maßnahmen (z. B. Hausverbot) abzustimmen.
· Beratungsmöglichkeiten, z. B. durch die Polizei, wahrnehmen

























Sexuelle Belästigung gegenüber Beschäftigten	

Sexuelle Belästigung bezeichnet ein geschlechtsbezogenes Verhalten, das sich in verbaler, nicht verbaler oder physischer Form äußert. Als sexuelle Belästigung gelten u. a. sexualisierende Bemerkungen und Handlungen, die entwürdigend bzw. beschämend wirken, unerwünschte körperliche Annährung, Annährungen in Verbindung mit Versprechen von Belohnungen und / oder Androhung von Repression. 
Sexuelle Belästigung ist ein Straftatbestand. 
Studien zeigen, dass sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz ein weit verbreitetes Problem darstellt und bei Betroffenen sowohl psychische als auch körperliche Beschwerden auslösen kann.  
Sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern muss im Rahmen des organisationalen Schutzkonzeptes in der Kindertageseinrichtung aufgegriffen werden und ist nicht Bestandteil dieses Notfallplans. Wenn Kinder betroffen sind, ist die „insoweit erfahrene Fachkraft“ (InSoFa) hinzuzuziehen. 

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Wenn möglich das Gespräch beenden und die Situation verlassen
	· Eigensicherung beachten

	· Öffentlichkeit schaffen, z. B. durch lautes Rufen oder Schreien
	· Unterstützung durch andere Personen 

	· Ggf. Polizei alarmieren ( 110)
	· Sexuelle Belästigung ist ein relatives Antragsdelikt[footnoteRef:3] [3:  Unter einem relativen Antragsdelikt versteht man eine Straftat, der grundsätzlich nur auf Antrag des Geschädigten von den Strafverfolgungsbehörden nachgegangen wird. ] 


	· Sachliches Protokoll über den Vorfall anfertigen 
	· Ggf. Zeugen hinzuziehen 
· Fakten sammeln statt Vermutungen aufstellen

	· Psychologische Erstbetreuung anbieten 

	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden
· Interne Vertrauensperson auswählen und weitere Schritte besprechen



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Schutz und Unterstützung für die betroffene Person sicherstellen
	· Individuelle Schutzbedürfnisse ernst nehmen und Maßnahmen ableiten (z. B. Information des Notfallkontaktes)

	· Die Leitung ist in jedem Fall über den Vorfall zu informieren 
	· Weitere Schritte besprechen (ggf. in Absprache mit dem Träger), z. B.: 
· Umgang mit dem Vorfall
· Ggf. Hausverbot aussprechen
· Ggf. Strafanzeige erstellen

	· Der Träger ist über den Vorfall zu informieren 
	· Opferschutz beachten

	· Ggf. Strafantrag / -anzeige stellen 
	· Wichtig: Die Entscheidung liegt bei der betroffenen Person!
· Dienstadresse als ladungsfähige Anschrift verwenden

	· Ggf. Platzverweis bzw. Hausverbot aussprechen
	· Einzelfallentscheidung
· Verfahren zum Platzverweis / Hausverbot beachten 
· Ggf. Polizei zur Durchsetzung des Platzverweises / Hausverbots hinzuziehen
· Durch welche Maßnahmen wird die Person am erneuten Betreten des Geländes / Gebäudes gehindert?

	· Ggf. Information des Kollegium nach Absprache mit der betroffenen Person 
	· Opferschutz beachten

	· Ggf. Personensorgeberechtigte von Kindern, die den Vorfall beobachtet haben, informieren
	· Mit den Vorgesetzten abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben.



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen
· Unfallanzeige ausfüllen (-> ggf. Angebot von probatorischen Sitzungen durch den Unfallversicherungsträger)
· Ggf. Aktenzeichen der Strafanzeige dokumentieren

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
(Betroffene benötigen oft aktive Unterstützung des Umfelds)
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Ggf. angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit




Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Sexuelle Belästigung gegenüber Beschäftigten

































Verbale Aggression / unangepasstes Sozialverhalten gegenüber Beschäftigten

Verbale Aggressionen, wie z. B. Konfrontationen der Beschäftigten mit kränkenden, verletzenden, teilweise entwürdigenden Beschimpfungen oder Beleidigungen, verursachen beim Opfer nicht nur eine Ehrverletzung und das Gefühl der Erniedrigung, sondern stellen auch gleichzeitig die Verwirklichung einer Straftat dar. 
Der Begriff unangepasstes Sozialverhalten umfasst distanzloses Verhalten, Belästigungen, Duzen und die grundsätzliche Verweigerung, ein bestimmtes gefordertes Verhalten auszuführen. Dieses Verhalten hat keine strafrechtliche Relevanz, allerdings kann der Hausherr von seinem Hausrecht Gebrauch machen und Platzverweise / Hausverbote aussprechen. 
Verbale Aggressionen und unangepasstes Sozialverhalten können sowohl zwischen Beschäftigten und Externen (z. B. Eltern) als auch zwischen den Beschäftigten der Kita untereinander auftreten.

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Deeskalierend agieren
	· Alles vermeiden, was zu weiteren Eskalationen führen könnte, z. B. selbst nicht aggressiv, provozierend oder ablehnend auftreten (Körpersprache, Stimme, Mimik)
· Eigensicherung geht vor!

	· Wenn möglich, das Gespräch beenden und die Situation verlassen
	· Ggf. ein Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt anbieten

	· Ggf. anwesende Personen informieren und um Hilfe bitten
	· Ggf. Öffentlichkeit schaffen 
· Ggf. Zeugen hinzuziehen

	· Ggf. Polizei alarmieren ( 110)
	



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Die Leitung ist in jedem Fall über den Vorfall zu informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen (ggf. in Absprache mit dem Träger):
· Umgang mit dem Vorfall
· Ggf. Straftatbestand klären
· Ggf. Hausverbot aussprechen

	· Der Träger ist mindestens über wiederholte Vorfälle zu informieren 
	· Organisationsstrukturen klären: Wer informiert wen? Wann und wie wird informiert?

	· Ggf. Strafanzeige erstatten bzw. Strafantrag stellen  
	· Einzelfallentscheidung
· Die Entscheidung der betroffenen Person sind zu berücksichtigen 
· Dienstadresse als ladungsfähige Anschrift angeben

	· Ggf. Platzverweis / Hausverbot aussprechen
	· Einzelfallentscheidung
· Verfahren zum Platzverweis / Hausverbot beachten 
· Ggf. Polizei zur Durchsetzung des Platzverweis / Hausverbot hinzuziehen

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Ggf. Personensorgeberechtigte von Kindern, die den Vorfall beobachtet haben, informieren
	· Mit den Vorgesetzten abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Psychologische Erstbetreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich  psychologischen Erstbetreuenden

	· Schutz und Unterstützung für die betroffene Person sicherstellen
	· Individuelle Schutzbedürfnisse ernst nehmen und entsprechende Maßnahmen ableiten (z. B. keine weitere Zusammenarbeit zwischen Täter und Opfer)



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Dokumentation im Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen (ggf. Angebot von probatorischen Sitzungen durch den Unfallversicherungsträger nutzen)
· Ggf. Aktenzeichen der Strafanzeige dokumentieren

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
(Betroffene benötigen oft eine aktive Unterstützung des Umfelds)
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc. 
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit


Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Verbale Aggression / unangepasstes Sozialverhalten gegenüber Beschäftigten




Nötigung / Bedrohung gegenüber Beschäftigten 

Die Drohung mit Gewalt oder der Versuch, einer anderen Person ein von ihr nicht gewolltes Verhalten aufzuzwingen, sind in keinem Fall zu verharmlosen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Drohung z. B. in einem persönlichen Gespräch, am Telefon, in einem Videochat oder schriftlich vorgebracht wird. 
Eine Steigerung der Nötigung stellt die Bedrohung dar. Hierbei wird dem Opfer oder einer ihm nahestehenden Person mit einer erheblichen Straftat (Verbrechen, z. B. schweren Körperverletzung, Tötungsdelikt) gedroht. Die jeweilige Vorgehensweise im Akutfall richtet sich dabei nach Schwere, Intensität und Vorgeschichte.

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Deeskalierend agieren
	· Alles vermeiden, was zu weiteren Eskalationen führen könnte, z. B. selbst nicht aggressiv, provozierend oder ablehnend auftreten (Körpersprache, Stimme, Mimik)
· Eigensicherung geht vor!

	· Wenn möglich, das Gespräch beenden und die Situation verlassen
	

	· Öffentlichkeit schaffen
	· Unterstützung durch andere Personen
· Eigensicherung beachten
· Ggf. Zeugen hinzuziehen und ein Gesprächsprotokoll über den Vorfall anfertigen

	· Ggf. Polizei alarmieren ( 110)
	



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Die Leitung der Einrichtung ist in jedem Fall über den Vorfall zu informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen (ggf. in Absprache mit dem Träger)
· Umgang mit dem Vorfall
· Hausverbot aussprechen

	· Der Träger ist über den Vorfall zu informieren 
	

	· Psychologische Erstbetreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden

	· Strafanzeige erfolgt grundsätzlich 
	· Verfahren zur Erstellung einer Strafanzeige beachten 
· Dienstadresse als ladungsfähige Anschrift angeben

	· Hausverbot aussprechen
	· Verfahren zum Hausverbot beachten 

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Ggf. Personensorgeberechtigte von Kindern, die den Vorfall beobachtet haben, informieren
	· Mit dem Vorgesetzen abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Schutz und Unterstützung für die betroffene Person sicherstellen
	· Individuelle Schutzbedürfnisse ernst nehmen und Maßnahmen ableiten



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Unfallanzeige ausfüllen (ggf. Angebot von probatorischen Sitzungen durch den Unfallversicherungsträger nutzen)
· Aktenzeichen der Strafanzeige dokumentieren

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
· Betroffene benötigen oft aktive Unterstützung des Umfelds
	· Bei Bedarf psychologische Nachsorge anbieten
· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit




3. Ergänzende Hinweise 
Eingang / Auffinden einer schriftlichen Drohung: 
E-Mail: 				Ausdrucken, im Posteingang belassen, nicht löschen
Internetseite / Soziale Medien: 	Seite ausdrucken / abfotografieren, Text / Seite wegen 					Rückverfolgbarkeit nicht löschen
Kurznachrichten: 			Text abschreiben / Screenshot machen, Rufnummer 					notieren, nicht löschen
Brief:					Nach dem Erkennen des Inhalts (Drohung) sofort in 					Klarsichthülle / Umschlag verwahren

Telefonische Drohung:
· [bookmark: _Toc120715840]Wenn angezeigt, Telefonnummer des Anrufers notieren 
· Gespräch protokollieren
· Eventuelle Auffälligkeiten wie z. B. Dialekt / Akzent oder Sprachfehler notieren.

Vorgesetzte und die Polizei sind immer über die Drohung zu informieren. 

Dazugehörige Notfallkarten aus Teil 3: 
· Bedrohung / Nötigung gegenüber Beschäftigten
· Telefonische Androhung von Gewalt 




 

























Körperliche Gewalt gegenüber Beschäftigten

Handgreiflichkeiten und körperliche gewalttätige Auseinandersetzungen zählen zu den Taten, die im oberen Bereich der Gewaltskala anzusiedeln sind. Diese Delikte sind in Kindertageseinrichtungen zwar eher selten, aber aufgrund ihrer Schwere und Gefährlichkeit erzeugen sie bei den Betroffenen ein bleibendes Unsicherheits- bzw. Angstgefühl. Fast ohne Ausnahmen stellen diese Handlungen Körperverletzungen im Sinne des Strafgesetzbuches dar. 
Geht die körperliche Gewalt von Personensorgeberechtigten aus und wird sie gegenüber ihrem Mündel ausgeübt, ist die „insoweit erfahrene Fachkraft“ nach § 8 Abs. 4 SGB VIII hinzuzuziehen und das Jugendamt zu informieren. Das vorhandene organisationale Schutzkonzept ist umzusetzen.

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Deeskalierend agieren
	· Alles vermeiden, was zu weiteren Eskalationen führen könnte 
· Selbst nicht aggressiv agieren, provozierend oder ablehnend auftreten (Körpersprache, Stimme, Mimik)

	· Wenn möglich die Situation verlassen
	· Fluchtmöglichkeiten schaffen
· Eigensicherung beachten

	· Polizei alarmieren ( 110)
	· Wenn erforderlich, Rettungsdienst über die Polizei anfordern 

	· Öffentlichkeit schaffen
	· Unterstützung durch andere Personen
· Eigensicherung beachten

	· Ggf. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
	· Bereitstellung von Ersthelfenden und ggf. betrieblich psychologischen Erstbetreuenden
· Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
· Sobald Rettungspersonal vor Ort ist, übernehmen diese die verletzte Person



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Die Leitung ist in jedem Fall über den Vorfall informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen (ggf. in Absprache mit dem Träger), z. B. Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit dem Täter

	· Der Träger ist in jedem Fall über den Vorfall zu informieren 
	

	· Strafanzeige erfolgt grundsätzlich 
	· Verfahren zur Erstellung einer Strafanzeige beachten
· Dienstadresse als ladungsfähige Anschrift angeben

	· Hausverbot aussprechen
	· Verfahren zum Hausverbot beachten
· Ggf. Polizei zur Durchsetzung des Hausverbots hinzuziehen
· Durch welche Maßnahmen wird die Person am erneuten Betreten des Geländes / Gebäudes gehindert?

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	· Opferschutz beachten (z. B. Name des Opfers nicht nennen)
· Information über nachfolgende Maßnahmen

	· Ggf. Personensorgeberechtigte von Kindern, die den Vorfall beobachtet haben, informieren
	· Mit der Führungskraft abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Psychologische Erstbetreuung  anbieten 
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden

	· Schutz und Unterstützung für die betroffene Person sicherstellen
	· Individuelle Schutzbedürfnisse ernst nehmen und Maßnahmen ableiten



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Unfallanzeige ausfüllen (ggf. Angebot von probatorischen Sitzungen durch den Unfallversicherungsträger nutzen)

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
(Betroffene benötigen oft aktive Unterstützung des Umfelds)
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?)

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit


Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Körperliche Gewalt gegenüber Beschäftigten





Einsatz von Waffen und Werkzeugen / Geiselnahme / Amok

Zu den gefährlichsten Angriffen, die im Arbeitsalltag auftreten können, gehören alle Übergriffe mit Waffen und Werkzeugen, die vom Täter als Hilfsmittel eingesetzt werden können, um das Opfer zu verletzen. Dabei ist zu beachten, dass auch alltägliche Bürogegenstände wie z. B. eine Schere oder eine Getränkeflasche als Waffe zweckentfremdet werden können. 
Amoktaten sowie der Einsatz von Waffen und Werkzeugen kommen im betrieblichen Alltag zum Glück nur sehr selten vor. Tritt ein derartiges Delikt jedoch auf, wird die Gesundheit und das Sicherheitsempfinden der Betroffenen nachhaltig beeinträchtigt.  
Hinweis: Es ist sinnvoll, sich bei der Erstellung dieses Notfallplans von der Polizei beraten zu lassen. 

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· Eigensicherung beachten
	

	· Betreuung der Kinder sicherstellen
	

	· Sofort Polizei alarmieren ( 110) 

	· Alarmierungsmöglichkeiten zur Polizei sicherstellen
· Wurden im Vorfeld bereits Gewaltandrohungen geäußert, ist immer Kontakt mit der Polizei aufzunehmen, um ggf. weitere Absprachen zu treffen (z. B. „Gefährderansprache“ durch die Polizei)
· Weitere Rettungskräfte werden von der Polizei informiert.

	Einsatz von Waffen und Werkzeugen / Amok: 
· Die anwesenden Personen in einen geschützten Bereich bringen und diesen gegen Eindringen sichern 
	· Gibt es in der Einrichtung einen Raum der von innen verschlossen werden kann?
· Von wem und mit welchen Mitteln kann der Raum verschlossen werden? 
· Einsicht in den Raum muss verwehrt werden (z. B. durch Gardinen, Rollläden)
· Wie wird die interne und externe Alarmierung sichergestellt?
· Hinweis: Die Entscheidung, ob Schutz im Gebäude gesucht wird oder ob das Gebäude evakuiert wird, ist situativ zu treffen und hängt u. a. von der Art der Waffe / Gefahrenlage ab.  

	Geiselnahme:
· Gefahrenbereich identifizieren und den Rest der Einrichtung, wenn möglich, unverzüglich evakuieren
	· Lageabhängiges Vorgehen
· Bei einer Geiselnahme liegt der sichere Bereich i. d. R. außerhalb des Gebäudes
· Ggf. sollte eine zusätzliche Sammelstelle ausgewiesen werden, die nicht im Sichtbereich der Kita liegt

	Einsatz von Waffen und Werkzeugen / Geiselnahme / Amok	

	· Vollständigkeit der Kinder und anderer anwesender Personen prüfen
	· Die Einsatzleitung der Polizei ist darüber zu informieren.

	· Mit Eintreffen der Polizei übernimmt diese die Führung. Den Anweisungen der Polizei ist Folge zu leisten. Sie entscheiden über die nächsten Schritte.
	· Ansprechpartner für die Polizei benennen

	· Die Leitung und der Träger sind in jedem Fall zu informieren 

	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen:
· Ggf. Kita schließen
· Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden

	· Personensorgeberechtigte informieren
	· In Absprache mit der Einsatzleitung klären: 
· Wer die Personensorgeberechtigten informiert und wie sie informiert werden
· Abholsituation festlegen 

	· Psychologische Erstbetreuung anbieten
	· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das nicht zum Tatzeitpunkt anwesende Kollegium über den Vorfall
	

	· Kommunikation mit Medienvertretern festlegen 
	· Kommunikationsregeln für den Umgang mit Medien in Absprache mit dem Träger festlegen 
· Bei Presseanfragen auf Staatsanwaltschaft bzw. Polizei verweisen
· Festzulegen ist insbesondere: 
· Wer kommuniziert?
· Was wird kommuniziert?
· Verhaltensweisen für die Beschäftigten festlegen
· Ggf. Personensorgeberechtigte der anwesenden Kinder einbeziehen

	· Weitere Stellen informieren 
	· Direkte Meldung an den zuständigen Unfallversicherungsträger (Telefon, E-Mail, Fax) 

	· Personensorgeberechtigte der zur Tatzeit nicht anwesenden Kinder informieren
	· Mit dem Träger abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Unfallanzeige ausfüllen 

	· Psychologische Nachsorge anbieten 
	· Auf professionelle Hilfen hinweisen
· Soziale Ansprechpartner benennen (Wer kann bei was unterstützen?) 

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Supervision, Teamentwicklung etc. 
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit




Dazugehörige Notfallkarte aus Teil 3: 
· Einsatz von Waffen und Werkzeugen / Geiselnahme / Amok
· 














Einbruch / Sachbeschädigung

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren 
	

	· Überblick über die Situation verschaffen
	· Eigensicherung beachten!
· Nicht ohne Polizei die Einrichtung betreten!

	· Keine Konfrontation riskieren falls die Täter noch in der Einrichtung sind oder dort vermutet werden  
	· Den Täter nicht auf sich aufmerksam machen (z. B. durch lautes Rufen)

	· Den betroffenen Bereich nicht betreten und keine Veränderungen vornehmen
	· Ggf. andere anwesende Personen informieren

	· Polizei ( 110) alarmieren 
	

	· Die Leitung der Einrichtung informieren 
	· Mit Vorgesetzten weitere Schritte besprechen (ggf. in Absprache mit dem Träger): 
· Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Kitabetriebs (ggf. an einem anderen Ort)

	· Träger informieren
	· Der Träger informiert weitere Stellen,
z. B.:
· Sachversicherer
· Gebäudeeigentümer

	· Kann der Kitabetrieb nicht aufrecht erhalten werden, sind alle Personensorgeberechtigten zu informieren bzw. eine anderweitige Unterbringung zu organisieren 
	



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Strafanzeige erfolgt grundsätzlich 
	· Verfahren zur Erstellung einer Strafanzeige beachten

	· Genauen Schadensumfang ermitteln
	· Der betroffene Bereich darf erst nach Freigabe durch die Polizei betreten werden.

	· Leitung oder beauftragte Person informiert das Kollegium über den Vorfall
	

	· Personensorgeberechtigte aller Kinder informieren
	· Mit der Führungskraft abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben

	· Notwendige Reparaturmaßnahmen veranlassen
· Verkehrssicherungspflichten beachten
	· Welche trägerinternen Regelungen bestehen hinsichtlich der Beauftragung erforderlicher Maßnahmen?


	· Ggf. psychologische Erstbetreuung anbieten 
	· Situationsabhängig zu veranlassen, 
z. B. wenn der Täter noch vor Ort angetroffen wurde
· Gibt es ein Angebot des Trägers?
Z. B. Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Ggf. Dokumentation im Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen 
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls, können ggf. Sicherungsmaßnahmen verstärkt werden? 
· Beratung durch die Polizei
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit



















Exkurs: Traumatische Ereignisse 

Eine seelische bzw. psychische Störung, die aufgrund einer potenziell traumatisierenden Extremsituation während der Arbeitszeit oder auf dem Arbeitsweg entstanden ist, ist in der Regel ein durch die gesetzliche Unfallversicherung versicherter Arbeitsunfall. 
Unter traumatischen Ereignissen versteht man plötzlich auftretende Extremsituationen, in denen es zu einer Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, ernsthaften Gesundheitsschäden oder sonstigen Gefahren für die Unversehrtheit der eigenen oder anderer Person(en) kommt. Dies können beispielsweise Unfälle, Gewaltvorfälle oder Rettungseinsätze sein. 
Im beruflichen Alltag sind traumatische Ereignisse zum Glück selten. Sie stellen für die Betroffenen jedoch eine massive Beanspruchung dar. Wenn Menschen einer außergewöhnlichen, nicht alltäglichen Belastungssituation ausgesetzt sind, die ihre psychischen Bewältigungsmöglichkeiten übersteigen und sie dabei Angst und Kontrollverlust erleben, entstehen psychische Verletzungen, sogenannte Psychotraumata (vgl. Fischer und Riedesser[footnoteRef:4]). [4:  Fischer, G., und Riedesser, P. (2009): Lehrbuch der Psychotraumatologie. Reinhardt, München] 

Kommt es zu einem traumatischen Ereignis, müssen dessen Folgen für die betroffenen Versicherten so gering wie möglich gehalten werden. Eine wesentliche Maßnahme hierbei ist die betrieblich psychologische Erstbetreuung durch qualifizierte Laien. Diese kümmern sich um die Betroffenen und verringern die Wahrscheinlichkeit von Traumafolgestörungen. Zur weiteren Behandlung ist es erforderlich, rechtzeitig gezielte Interventions- und Therapiemaßnahmen einzuleiten. Bei einem Arbeits- oder Wegeunfall beauftragt die Unfallkasse NRW für ihre Versicherten besonders zugelassene und qualifizierte ärztliche und psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Die psychotherapeutischen Behandlungen beginnen mit fünf sogenannten probatorischen Sitzungen. Diese dienen sowohl der Krisen- oder Frühintervention als auch der Abklärung, ob weitere Behandlungsmaßnahmen erforderlich sind. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 	 
· DGUV Grundsatz 306-001: Traumatische Ereignisse – Prävention und Rehabilitation
· UK NRW: Notfallmanagement nach psychisch belastenden Extremsituationen am Arbeitsplatz (S66)
Der nachfolgend beschriebene Notfallplan „Traumatische Ereignisse“ kann ergänzend für jedes traumatische Ereignis unabhängig vom Auslöser Anwendung finden.  










Präventive Maßnahmen zum Umgang mit traumatischen Ereignissen
	Was ist zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ausbildung von betrieblich psychologischen Erstbetreuenden (optional, keine gesetzliche Pflicht) 
	· Motto „Kollegen helfen Kollegen“
· Siehe DGUV Information 206-023: 
„Standards in der betrieblichen psychologischen Erstbetreuung (bpE) bei traumatischen Ereignissen“

	· Psychologische Betreuung sicherstellen 
	· Ansprechpartner (ggf. durch den Träger) benennen und bekannt machen

	· Notfallplan erstellen
	· Wer holt welche Informationen nach einem traumatischen Ereignis wie ein und gibt sie weiter? Dies betrifft sowohl Informationen zum Unfallhergang und den Zustand der Betroffenen als auch wie und durch wen ggf. Angehörige über das Ereignis informiert werden.
· Erhebung von Notfallkontakten der Beschäftigten
· Festlegung von Verantwortlichkeiten (insbesondere zur Koordination der betrieblichen Maßnahmen und der Absprachen mit dem zuständigen Unfallversicherungsträger)

	· Betreuungskonzept für die Betroffenen entwickeln
	· Z. B. individuelle Maßnahmen zur Rückkehr an den Arbeitsplatz / in die Kindertageseinrichtung treffen



1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ggf. Notruf absetzen
	· Situationsabhängig, je nach Art des Vorfalls (z. B. nach einem schweren Unfall oder Gewaltvorfall) 

	· Betreuung durch betrieblich psychologische Erstbetreuende 
	· Abschirmung
· Nicht alleine lassen / sich kümmern
· Die erstbetreuende Person übergibt die betroffene Person an die Rettungskräfte / das soziale Umfeld / Psychologinnen bzw. Psychologen

	· Internen Notfallplan aktivieren
	· Kontaktaufnahme zu Notfallkontakten der betroffenen Person 
· Leitung und Träger informieren
· Psychologische Ansprechpartner




	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Zeitnahe Meldung an den zuständigen Unfallversicherungsträger (Telefon, E-Mail, Fax)
	

	· Ggf. weitere Stellen informieren
	· z. B. Landesjugendamt, interne Ansprechpartner etc. 

	· Kollegium über den Vorfall informieren 
	

	· Ggf. Personensorgeberechtigte der anwesenden Kindern informieren
	· Mit der Führungskraft abgestimmte, lageangepasste Informationen über den Vorfall herausgeben



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Eintrag in den Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen 
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen (ggf. Angebot von probatorischen Sitzungen durch den Unfallversicherungsträger nutzen)

	· Individuelles Betreuungskonzept für die betroffene Person erstellen
	· Wünsche der betroffenen Person respektieren

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· Ggf. kollegiale Fallberatung, Mediation, Supervision, Teamentwicklung etc.
· Angemessene pädagogische Aufarbeitung des Geschehens im Rahmen der pädagogischen Arbeit














Notfallplan für weitere Notfälle

1. Sofortreaktion – Erste Maßnahmen
	Was ist zuerst zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Ruhe bewahren
	

	· …
	

	· 
	

	· 
	

	· 
	

	· 
	 

	· 
	

	· 
	



	Was ist im weiteren Verlauf zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· …
	

	· 
	

	· 
	

	· 
	

	· 
	 



2. Nachbereitung 
	Was ist weiterhin zu tun?
	Was ist dabei zu beachten?

	· Dokumentation und formale Meldungen
	· Eintrag in den Meldeblock / Dokumentationsbogen für Erste-Hilfe-Leistungen
· Ggf. Unfallanzeige ausfüllen 
· …

	· …
	

	· …
	

	· Aufarbeitung des Vorfalls
	· Analyse des Vorfalls und ggf. Anpassen der Schutzmaßnahmen 
· …
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